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!!! ACHTUNG !!! 
 
 
 
 
 
 

NEU: 
Altenheim 

Gaspoltshofen 
 

Sa, 7. Februar 2015 
 

Ab sofort jeden 1. Samstag im Monat 
von 9-11 Uhr im Altenheim 

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
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LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL am 25.01.2015 
 
 
 
 

 
 

Das Wahljahr 2015 wird am 25. Jänner mit der OÖ Landwirtschaftskammer-
wahl eröffnet.  
Gewählt werden dabei 35 Mitglieder der Landwirtschaftskammer-
Vollversammlung, die in der Folge Präsident und Vizepräsident bestimmen. 
Das Ortsergebnis gibt auch die Zusammensetzung des Ortsbauernausschus-
ses in unserer Gemeinde vor. 
 

 

WAHLZEIT & WAHLSPRENGEL 
 
Wahlsprengel 1: Ortsbauernschaft Gaspoltshofen 
Wahlzeit: von 07:30 bis 12:00 Uhr 
Wahllokal: Marktgemeindeamt Gaspoltshofen (Bürgermeisterzimmer) 
 
Wahlsprengel 2: Ortsbauernschaft Altenhof a.H. 
Wahlzeit: von 08:00 bis 12:00 Uhr 
Wahllokal: Volksschule Altenhof a.H. 
 

 
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Landwirtschaftskammer, das heißt im Wesentlichen alle 
Eigentümer und Bewirtschafter von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken mit mindestens 
2 Hektar Fläche. 
 
In unserer Gemeinde sind das ungefähr 650 Wahlberechtigte. 
 

Erstmals bei einer Landwirtschaftskammerwahl kann auch mittels Briefwahlkarte gewählt wer-
den. Diese ist im Bürgerservice bis spätestens Freitag, 23. Jänner 2015 (12:00 Uhr) zu 
beantragen und soll auch jenen Personen die Teilnahme an der Wahl ermöglichen, die am Wahl-
tag ortsabwesend sind oder krankheitsbedingt das Wahllokal nicht aufsuchen können. 
 
Die Wahlbenachrichtigungskarten für alle Wahlberechtigten wurden bereits per Post zugestellt. 
Diese sollen zur Landwirtschaftskammerwahl unbedingt mitgebracht werden! 
 

 
 

ERSTWERBUNG FÜR BETRIEBSGRÜNDUNG 

 
Ich zaubere Motivtorten für jeden Anlass und in allen Formen. 
Egal ob klassisch rund zum Geburtstag, in Buchform für die Taufe 
oder mehrstöckig für das Jubiläum. Außerdem Figuren und Tor-
tenaufleger zum Dekorieren deiner selbst gebackenen Torten und 
Kuchen. Kurse (in Gruppen, aber auch individuell auf dich abge-
stimmt) rund ums kreative Backen und Dekorieren runden mein 
Angebot ab. Als besonderes Angebot zum Kennenlernen findest 
du Motivtorten zum Valentinstag auf meiner Homepage. Von mir 
mit Liebe gemacht – für deine Liebste/deinen Liebsten gedacht! 

Die Torterei – Sandra Spachinger 
Tel.: 0681/81 966 995 
Mail: sandra@dietorterei.at 
Web: www.dietorterei.at 
FB:  www.facebook.com/dietorterei  
Hauptstraße 52, 4673 Gaspoltshofen 



   
 

HEIZKOSTENZUSCHUSS - AKTION 2014/2015 

 
 
 
Für die Beheizung einer Wohnung – gleichgültig mit  
welchem Energieträger – wird von der OÖ Landesregierung an 
sozial bedürftige Personen ein Heizkostenzuschuss gewährt. 
 
 

 
1. Der Zuschuss beträgt € 152,00 bei 

Unterschreiten der in Pkt. 3 festge-
setzten Einkommensgrenze und 
€ 76,00 bei Überschreiten dieser 
Einkommensgrenze um bis zu maxi-
mal € 50,00. 

 
2. Es muss sich bei der Wohnung, für 

die der Heizkostenzuschuss beantragt 
wird, um den Hauptwohnsitz han-
deln, die Wohnung muss im Bun-
desland Oberösterreich und stän-
dig bewohnt sein. (Für Zweitwohnsit-
ze ist kein Heizkostenzuschuss mög-
lich). Dieser Hauptwohnsitz muss 
während des Antragszeitraumes ge-
geben sein und zumindest für die 
Dauer von 2 Monaten bestehen bzw. 
bestanden haben. 
 

3. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn 
das monatliche Nettoeinkommen 
aller tatsächlich im Haushalt / der 
Wohnung lebenden Personen die 
Summe der anzuwendenden Aus-
gleichszulagerichtsätze für das Jahr 
2015 nicht übersteigt: 
Alleinstehende € 872,31 
Ehepaar/Lebensgemeinschaft € 1.307,89 
Je Kind € 163,66 
 

4. Die Antragsfrist läuft vom 
15.01.2015 bis 15.04.2015. 
 

5. Bei der antragsstellenden Person 
muss ein eigener Haushalt vorlie-
gen. Ein solcher liegt bei einer Heim-
unterbringung aber nicht vor. 
Leben mehrere Personen in einem 
Haus, liegen getrennte Haushalte nur 
insofern vor, als diese Personen in 
jeweils abgeschlossenen Wohneinhei-
ten (Küche, Wohn-/Schlafraum, Sani-
täreinheit) leben. 

 
6. Ein Heizkostenzuschuss kann nur je-

nen Personen gewährt werden, die 
auch tatsächlich für die Heizkos-
ten aufzukommen haben! 
Demnach ist die Gewährung eines 
Heizkostenzuschusses an jene Perso-
nen ausgeschlossen, bei denen ver-
traglich sichergestellt ist, dass für ih-
re Heizkosten Dritte aufzukommen 
haben (zB im Rahmen eines Überga-
bevertrages). In diesem Sinne gilt 
dasselbe für Personen, die ihren 
Brennstoff aus eigenen Energiequel-
len abdecken. 
 

7. An unterhaltsberechtigte Kinder mit 
eigener Wohnung kann kein Heizkos-
tenzuschuss gewährt werden, da für 
deren Lebensunterhalt jene Person 
aufzukommen hat, die für den/die 
Unterhaltsberechtigte/n sorgepflichtig 
ist. 
 

8. Die Abwicklung dieser Heizkostenzu-
schussaktion erfolgt über die Markt-
gemeinde! 
 
 
 

 
 
                   Weitere Informationen sowie                  
                   das Antragsformular erhalten  
                   Sie im Marktgemeindeamt. 
 
Bürgerservicestelle: 
Willi Doppler 69 54-24 
Martina Kaser 69 54-25 
 
Der Pensionsabschnitt bzw. Einkom-
mensnachweis und die Sozialversiche-
rungsnummer sowie IBAN und BIC sind 
unbedingt mitzubringen! 
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MARKTGEMEINDE GASPOLTSHOFEN

4673 Gaspoltshofen, Hauptstraße 53
Tel.: (07735)  69 54       Fax:  DW 33  

www.gaspoltshofen.at 

 Gaspoltshofen, am 10.11.2014

Bearbeiter: Cornelia Straubinger  DW 22 

E-Mail: gemeinde@gaspoltshofen.ooe.gv.at  
AZ: 166/2014/Str

GEMEINDESTEUERN – 
HEBESÄTZE FÜR DAS FINANZJAHR 2015 
 

K U N D M A C H U N G 
 
Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird kundgemacht, dass der 
Gemeinderat der Marktgemeinde Gaspoltshofen in der öffentlichen Sitzung am 06. November 
2014 die Hebesätze für die gemeindeeigenen Steuern und Abgaben wie folgt festgesetzt hat: 

 
 

GRUNDSTEUER für land- und forst- 
wirtschaftliche Betriebe (A) .......................... 500 v. H.des Steuermessbetrages 
 
GRUNDSTEUER für Grundstücke (B) ......... 500 v. H.des Steuermessbetrages 
 

 

HUNDEABGABE......................................... € 20,00   je Hund 
 .................................................................... € 14,00 je Wachhund 
 

 

ABFALLGEBÜHREN 
 

a) je abgeführte Abfalltonne 
 mit 90 Liter Inhalt .............................. € 9,39 exkl. MwSt. 
 

b) je abgeführtem Container 
 mit 800 Liter Inhalt ............................ € 83,58 exkl. MwSt. 
 mit 1.100 Liter Inhalt ......................... € 114,86 exkl. MwSt. 
 

c) je abgeführtem Abfallsack 
 mit 60 Liter Inhalt .............................. € 6,47 exkl. MwSt. 

 

 

KANALGEBÜHREN 
 

Kanalanschlussgebühr 
- Mindestanschlussgebühr ....................................................... € 3.169,00 exkl. USt 
- Grundgebühr für angeschlossene, bebaute 
 und angeschlossene, unbebaute Grundstücke....................... € 1.000,00 exkl. USt 
- Kanalanschlussgebühr je m² Verrechnungsfläche .................. € 14,53 exkl. USt 
 

Benützungsgebühr 
- Grundgebühr .......................................................................... € 93,80 exkl. USt 
- Grundgebühr Rollender Kanal ................................................ € 210,00 exkl. USt 
- Benützungsgebühr ................................................................. € 3,22 exkl. USt 
 

 

SCHÜLERAUSSPEISUNG 
 
Lehrer und sonstige Erwachsene ................. € 3,50 / Portion 
Schüler ........................................................ € 2,40 / Portion 
 
 



   
 

TARIFE FREIBAD 
 

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr .................................................. frei 
Kurzzeittarif 1 Stunde ................................................................................. € 1,30 
Kurzzeittarif 2 Stunden ............................................................................... € 2,40 
Tageskarte für Erwachsene ....................................................................... € 3,50 
Tageskarte für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ........................ € 1,80 
Tageskarte für Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener ............................ € 2,50 
Eintritt für Erwachsene ab 17:00 Uhr.......................................................... € 1,90 
Eintritt für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener ab 17:00 Uhr .............................. € 1,60 
Zehnerblock ............................................................................................... € 30,00 
Saisonkarte für Erwachsene ...................................................................... € 46,00 
Saisonkarte für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener ................................................... € 29,00 
Familiensaisonkarte (mit Kindern bis 15 Jahre) .......................................... € 68,00 
Besuchertageskarte ................................................................................... € 1,40 
Eintritt für Behinderte (nur mit Ausweis) ..................................................... frei 
 

Bei Vorlage der OÖ Familienkarte für die darauf eingetragenen Personen: 
 

Familien-Tageskarte pro Erwachsenem ..................................................... € 2,90 
und pro eingetragenem Kind in Begleitung eines Elternteiles ..................... € 0,70 
 

Familien-Saisonkarte ................................................................................. € 54,00 
 

Kästchen: 
Die Kästchenbenützung wird durch einen Münzeinwurf ermöglicht. 
Der Kostenersatz für einen abhanden gekommenen Schlüssel für ein Kästchen beträgt € 20,00. 
 

 

KINDERGARTENTRANSPORT 
 

Kostenbeitrag der Eltern für das Begleitpersonal  
des Kindergartentransportes .................................................................................... € 90,00 
 
 

GANZTÄGIGE SCHULFORM 
 

Kostenbeitrag der Eltern pro Monat.......................................................................... € 80,00 
Kostenbeitrag der Eltern pro besuchten Wochentag im Monat ................................. € 16,00 
 
 

AUFBAHRUNGSHALLE 
 

1) Für die Benützung der gemeindeeigenen Aufbahrungshalle sind folgende Gebühren zu 
entrichten: 
a) für die Aufbahrung einer Leiche 
 bis zu 4 Tagen ...................................................................................... € 87,00 
 für jeden weiteren halben Tag (12 Stunden) ......................................... € 11,00 
b) für die Aussegnung bzw. Verabschiedung 
 einer Leiche in der Aufbahrungshalle .................................................... € 39,00 
c) für die Benützung des Kühlraumes pro Tag .......................................... € 39,00 

 

2) Kinderbegräbnisse (Personen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) die Hälfte der Gebüh-
ren nach Abs. 1 lit. a) bis c) 

 

3) Benützung der Aufbahrungshalle 
a) je Obduktion ......................................................................................... € 66,00 
b) Einstellung einer Leiche bis 24 Stunden ............................................... € 66,00 
c) Reinigung ............................................................................................. € 33,00 

 

4) Trauermusik vom Band je Begräbnis ........................................................... € 11,00 
 

Der Bürgermeister: 
Ing. Wolfgang Klinger, eh. 

 
Angeschlagen am: 10.11.2014 
Abzunehmen am: 25.11.2014 
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MARIA GRUBER:  
KALENDER 2015 

Der neue Kalender umfasst wieder 15 farblich 
gestaltete Seiten. 
Ich freue mich auf Euren Besuch im Atelier-
haus, wo weitere neue Kunstdrucke aufliegen 
(Karten, Billets, Poster, auch Motive aus Gas-
poltshofen und Umgebung) 
 

MARIA GRUBER, Tel.0664/4202674 
(Bestellung auch tel. od. schriftl. möglich mit 
persönl. Widmungen) atelierhaus@gmx.at 
 
 

PROBE-IMKERN 

 
Der Imkerverein Hausruck Nord bietet auch 
2015 für interessierte Personen ab 12 Jahren 
Probe-Imkern an. Dadurch soll ohne viel Auf-
wand ein erster Kontakt mit Bienen ermöglicht 
werden. 
Der Imkerverein stellt ein Bienenvolk zur  
Verfügung. Das Volk wird zum Bienenstand 
eines Imkers gestellt. 
Der Probe-Imker arbeitet mit dem Imker mit, 
sein Volk betreut er unter Aufsicht des Imkers 
selbst. Eine Mitarbeit auch bei den Völkern 
des Imkers ist sinnvoll. Alle weiteren notwen-
digen Arbeiten werden beim Imker durchge-
führt. 
Bei genügender Anwesenheit erhält er den 
von seinem Volk geernteten Honig. 
Kosten: 
Ungefähr € 60,00 - € 80,00 für Imkerschutz-
kleidung (im eigenen Interesse), notwendigem 
Werkzeug, Winterfutter und für Honiggläser 
um den geernteten Honig abfüllen zu können. 
Bei Interesse melden Sie sich bei: 
Schriftführer F. Zöbl: 0650/72 805 903 
 07732/2656 
Obmann Felix Hager: 07735/6464 

AUS DEM GEMEINDEAMT 

 
GEMEINDEZEITUNG NEU 
 

Ab der nächsten Ausgabe (2/2015) werden 
die regelmäßigen Gemeindenachrichten auch 
in Farbe gedruckt. Um die Zusammenarbeit 
mit der Druckerei zu ermöglichen, gibt es ab 
sofort immer einen offiziellen Redaktions-
schluss für die nächste Ausgabe. 
 

Redaktionsschluss Ausgabe 2/2015: 
Montag, 23.02.2015 – 12:00 Uhr 

 
 
PAPIERTONNE RICHTIG STELLEN 
 

Der BAV Grieskirchen bittet darum, die Papier-
tonnen richtig zur Abholung bereitzustellen. 
Bei den ersten Abholungen war Gaspoltshofen 
Mustergemeinde – mittlerweile werden viele 
Tonnen verkehrt platziert. Bitte beachten Sie 
die Pfeile am Deckel der Tonne! 
Falsch bereitgestellte Tonnen werden NICHT 
entleert! 
 
 
FUNDAMT ONLINE 
 

Hunderttausende Gegen-
stände gehen in Öster-
reich jährlich verloren.  
Um hier Abhilfe zu schaf-
fen, bietet Gaspoltshofen 
seinen Bürgern den  

modernen Online-Fundservice  
www.fundamt.gv.at 
Fundgegenstände werden elektronisch  
erfasst und man kann dann jederzeit im  
Internet selbst danach suchen. 
Die Vorteile im Überblick: 

- Rasches Auffinden von verlorenen  
Gegenständen. Im Fundbüro erfasste 
Gegenstände sind sofort abrufbar. 

- Vermeidung von unnötigen Amtswegen 
- Umfassende Suchmöglichkeiten nach 

diversen Kriterien 
- Berücksichtigung aller teilnehmenden 

Regionen und Unternehmen bei der 
Suche 

- Gewichtete Suchergebnisse nach  
Trefferwahrscheinlichkeit 

- Online Verlustmeldung erstellen, die 
bei neuen Fundgegenständen automa-
tisch berücksichtigt wird. Bei einem 
Treffer wird der Besitzer verständigt. 

 



   
 

VERANSTALTUNGSKALENDER 
JÄNNER / FEBRUAR & MÄRZ 2015 

 

DATUM VERANSTALTUNG ORT & INFO 
   

25.01.2015 
17:00 & 20:15 Uhr 

„DIE KARTE MEINER TRÄUME“
Regie: Jean-Pierre Jeunet, FR 2013, 105 min 

 

Spielraum Gaspoltshofen

26.01.2015 
08:00-12:00 Uhr 

SPRECHTAG SOZALVERSICHERUNGSAN-
STALT DER BAUERN 

Nächster Termin: 23.02. 
 

Bezirksbauernkammer 
Grieskirchen, Manglburg 2 

27.01.2015 
08:00-14:00 Uhr 

SPRECHTAG PENSIONS-
VERSICHERUNGSANSTALT 
Lichtbildausweis mitbringen! 

Nächste Termine: 10.02. / 17.02. / 24.02. 
 

Gebietskrankenkasse Grieskir-
chen, Lobmeyrstraße 1 

Tel. Voranmeldung: 
05 7807-18 39 00 

30.01.2015 
19:00 Uhr 

SACHKUNDEKURS FÜR HUNDEHALTER
Anmeldung unter: 0650/39 37 700 oder 

www.hundeschule-thalheim.at 
 

Vereinsheim der ÖHV Hunde-
schule, Edtholz 24, 4600 Wels

31.01.2015 
14:30 Uhr 

„BIBI & TINA: VOLL VERHEXT“
Kinderkino 

Regie: Detlev Buck, DE 2014, 106 min 
 

Spielraum Gaspoltshofen

03.02.2015 
08:00-12:00 Uhr 

AMTSTAG DES NOTARIATES
4680 Haag/H.  

Nächster Termin: 03.03. 
 

GH Danzerwirt

03.02.2015 
19:30 Uhr 

GESUNDE GEMEINDE:
ENTSCHLACKEN & ENTGIFTEN 

Wohlbefinden, Gesundheit und Schönheit  
hängen eng zusammen; die Haut als Spiegel 

der Seele zeigt uns auf, wie wir leben! 
Sie erfahren, wie Sie mit rein natürlichen  

Vitalstoffen Ihren Körper beim Entschlacken 
und Entgiften unterstützen können. 

Vortrag mit Mag. Ulla Gschwandtner  
(Kinesiologie – Seminare – Naturprodukte) 

 

Kultursaal Marktgemeindeamt
Details auf 

www.gaspoltshofen.at  
 

Nächster Vortrag: 
10.03.2015, 19:30 Uhr 

Antlitzanalyse für den  
Hausgebrauch  

(Mag. Ulla Gschwandtner) 

07.02.2015 
09-11 Uhr 

!!! ACHTUNG NEUE RÄUMLICHKEITEN !!!
BAUERNMARKT GASPOLTSHOFEN 

 

Bezirksaltenheim Gaspoltshofen
Bahnhofweg 2 

20.02.2015 
08:00-09:00 Uhr 

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG
Kanzlei Dr. Maria Weidlinger 

Jeden 3. Freitag im Monat – Nächster: 20.03. 
 

Klubzimmer des 
Marktgemeindeamtes  

(1. Stock)! 

20.02.2015 
20:30 Uhr 

„SISTER JAINE“
Funk-Konzert mit The Max. BOOGALOOs 

 

Spielraum Gaspoltshofen

26.02.2015 
19:00 Uhr 
 

GEMEINDERATSSITZUNG Sitzungssaal Marktgemeindeamt

06.03.2015 
19:00 Uhr 

SACHKUNDEKURS FÜR HUNDEHALTER
office@hundesportschule-neumarkt.com  

 

Vereinsheim der Hundesport-
schule Neukarkt, gegü. Bahnhof

07.03.2015 
15:00 Uhr 

ABRICHTEKURS FÜR 
HUNDE ALLER RASSEN 

Anmeldungen unter: 0650/64 55 308 
 

Am Abrichteplatz in Watzing

   

Möchten auch Sie einen Termin verlautbaren, welcher noch nicht im Veranstaltungskalender 2015 eingetragen ist, dann geben Sie 
uns bitte Ihre Daten bekannt! (cornelia.straubinger@gaspoltshofen.ooe.gv.at oder Tel.: 6954-22). 
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WOCHENTAGSBEREITSCHAFTSDIENST ‐ I. QUARTAL 2015 
für die Gemeinden Aistersheim, Gaspoltshofen, Geiersberg, Geboltskirchen, Haag/H.

Hofkirchen/Tr., Rottenbach, Weibern und Wendling
(wochentags 14:00 bis 7:00 Uhr; Wochenende von Samstag 07:00 bis Montag 07:00 Uhr) 

Jänner  Februar März 

DO  1  Dr. Mahn  SO  1 Dr. Lutz‐Stein D. SO 1  Dr. Tockner

FR  2  Dr. Lutz Joh.  MO 2 Dr. Mahn MO 2  Dr. Bindreiter

SA  3  Dr. Haglmüller  DI  3 Dr. Bangerl DI 3  Dr. Lutz‐Stein D.

SO  4  Dr. Lutz Joh.  MI  4 Dr. Lutz Joh. MI 4  Dr. Mahn

MO  5  Dr. Bindreiter  DO  5 Dr. Tockner DO 5  Dr. Walderdorff

DI  6  Dr. Walderdorff  FR  6 Dr. Bindreiter FR 6  Dr. Haglmüller

MI  7  Dr. Haglmüller  SA  7 Dr. Haglmüller SA 7  Dr. Lutz‐Stein D.

DO  8  Dr. Lutz Joh.  SO  8 Dr. Bindreiter SO 8  Dr. Walderdorff

FR  9  Dr. Bangerl  MO 9 Dr. Mahn MO 9  Dr. Lutz Joh.

SA  10  Dr. Bindreiter  DI  10 Dr. Bangerl DI 10  Dr. Bangerl

SO  11  Dr. Tockner  MI  11 Dr. Haglmüller MI 11  Dr. Lutz‐Stein D.

MO  12  Dr. Mahn  DO  12 Dr. Walderdorff DO 12  Dr. Lutz‐Stein D.

DI  13  Dr. Bangerl  FR  13 Dr. Mahn FR 13  Dr. Bindreiter

MI  14  Dr. Tockner  SA  14 Dr. Tockner SA 14  Dr. Bangerl

DO  15  Dr. Lutz‐Stein D. SO  15 Dr. Lutz Joh. SO 15  Dr. Haglmüller
FR  16  Dr. Haglmüller  MO 16 Dr. Bindreiter MO 16  Dr. Mahn

SA  17  Dr. Mahn  DI  17 Dr. Bangerl DI 17  Dr. Tockner

SO  18  Dr. Bangerl  MI  18 Dr. Haglmüller MI 18  Dr. Lutz Joh.

MO  19  Dr. Bindreiter  DO  19 Dr. Tockner DO 19  Dr. Walderdorff

DI  20  Dr. Lutz‐Stein D. FR  20 Dr. Walderdorff FR 20  Dr. Haglmüller

MI  21  Dr. Lutz Joh.  SA  21 Dr. Bindreiter SA 21  Dr. Lutz Joh.

DO  22  Dr. Walderdorff  SO  22 Dr. Bangerl SO 22  Dr. Lutz‐Stein D.

FR  23  Dr. Tockner  MO 23 Dr. Lutz Joh. MO 23  Dr. Bindreiter

SA  24  Dr. Mahn  DI  24 Dr. Lutz‐Stein D. DI 24  Dr. Bangerl

SO  25  Dr. Lutz Joh.  MI  25 Dr. Mahn MI 25  Dr. Haglmüller

MO  26  Dr. Bindreiter  DO  26 Dr. Bangerl DO 26  Dr. Walderdorff

DI  27  Dr. Tockner  FR  27 Dr. Tockner FR 27  Dr. Lutz‐Stein D.

MI  28  Dr. Lutz‐Stein D. SA  28 Dr. Mahn SA 28  Dr. Walderdorff

DO  29  Dr. Lutz Joh.     SO 29  Dr. Lutz‐Stein D.

FR  30  Dr. Walderdorff     MO 30  Dr. Tockner

SA  31  Dr. Bangerl     DI 31  Dr. Walderdorff

Anmerkung: Der übergeordnete Bereitschaftsdienst darf nur in dringenden Notfällen in Anspruch genommen wer‐
den !!! 

Telefonnummern der angeführten Ärzte und wichtiger Dienste:  Urlaub: 

Dr. Bangerl Egon, Geboltskirchen  (07732) 38 88  21.01.‐23.01. 

Dr. Haglmüller Werner, Wendling  (07736) 61 20  23.02.‐27.02. 

Dr. Lutz  Joh., Haag/H.  (07732) 22 15  12.‐16.01., 26.‐31.03. 

Dr. Lutz‐Stein D., Haag/H.  (07732) 23 07  16.‐19.02. 

Dr. Mahn Werner, Weibern  (07732) 29 00  kein Urlaub geplant 

Dr. Bindreiter Ulrich, Gaspoltshofen  (07735) 60 84  30.‐31.03. 

Dr. Tockner Elmar, Gaspoltshofen  (07735) 68 42  02.‐06.01., 09.‐13.03. 

Dr. Walderdorff Philipp, Hofkirchen/Tr.  (07734) 26 59  23.‐27.02. 

ROTES KREUZ (Rettung):  Notruf: 1 4 4 (ohne Vorwahl);  Rettungsleitzentrale: (0732) 21 44 

Krankentransportanforderung: (07248) 622 43  Krankenhaus Grieskirchen: (07248) 601‐0 
Vergiftungsinformationsstelle für Österreich: (01) 40 64 343‐0
 

Apothekendienst: (01) 15 50
 

ORDINATIONSZEITEN in den Ordinationen Gaspoltshofen: 

Dr. Ulrich Bindreiter: MO: 07:00‐11:00 & 17:00‐19:00 Uhr, DI, MI: 07:00‐11:00 Uhr, DO:  17:00‐19:00 Uhr,  
                                       FR: 07:00‐11:00 Uhr, Samstag keine Ordination! 

Dr. Elmar Tockner:     MO: 07:30‐11:30 Uhr, DI: 07:30‐11:30 & 17:00‐19:00 Uhr, MI: 17:00‐19:00 Uhr,  
                                      DO, FR: 07:30‐11:30 Uhr, Samstag keine Ordination! 

 


